
 

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen der Destination Afrika e.K. 

 

Ergänzende Geschäftsbedingungen für Reiseverträge zu den gesetzlichen Bestimmungen der § 

651 a ff des BGB: 

1. Abschluss des Reisevertrages 

1.1. Mit der Anmeldung bietet der Kunde dem Reiseveranstalter den Abschluss eines 

Reisevertrages verbindlich an. Die Anmeldung kann schriftlich, mündlich, fernmündlich oder 

durch andere Telekommunikationsmittel vorgenommen werden. Sie erfolgt durch den Anmelder 

auch für alle in der Anmeldung mit aufgeführten Teilnehmer, für deren Vertragsverpflichtungen 

der Anmelder wie für seine eigenen Verpflichtungen einsteht, sofern er eine entsprechende 

gesonderte Verpflichtung durch ausdrückliche und gesonderte Erklärung übernommen hat. 

1.2. Der Vertrag kommt mit der Annahme / Reisebestätigung durch Destination Afrika zustande. 

Der Reiseveranstalter wird dem Kunden den Vertragsschluss unverzüglich schriftlich bestätigen. 

 

1.3. Weicht der Inhalt der Reisebestätigung vom Inhalt der Anmeldung ab, so liegt ein neues 

Angebot des Reiseveranstalters vor, an das er für die Dauer von 10 Tagen gebunden ist. Der 

Vertrag kommt auf der Grundlage dieses neuen Angebots zustande, wenn der Reisende 

innerhalb der Bindungsfrist Destination Afrika die Annahme durch ausdrückliche oder schlüssige 

Erklärung (z.B. Leistung der Anzahlung oder Restzahlung) bestätigt. 

1.4 Für Buchungen, die der Kunde in Eigenregie vornimmt und die nicht Teil der vereinbarten 

Leistungen sind (z. B. Flüge, Anschlussprogramme), übernimmt Destination Afrika keine Haftung, 

sofern diese negative Einflüsse auf die gebuchte Reise haben. 

 

2. Bezahlung 

2.1. Zur Absicherung der Kundengelder hat Destination Afrika eine Insolvenzversicherung bei der 

R+V Allgemeine Versicherung AG abgeschlossen. Ein Sicherungsschein wird mit der  

Buchungsbestätigung ausgehändigt. 

 

2.2. Zahlungen auf den Reisepreis vor der Reise dürfen nur gegen Aushändigung des 

Sicherungsscheines im Sinne von § 651 k Abs. 3 BGB erfolgen. Spätestens 1 Woche nach Erhalt 

der Reisebestätigung ist eine Anzahlung von i.d.R. 20 %, fällig. 

 

2.3. Die Restzahlung muss 4 Wochen vor Reiseantritt vorgenommen werden, sofern die Reise 

nicht mehr aus den in der Ziffer 5.2 genannten Gründen abgesagt werden kann. Der Zugang zu 

den Reiseunterlagen erfolgt entsprechend per Telekommunikationsmittel oder per Post. 

Kommt der Kunde mit der Zahlung des Reisepreises teilweise oder vollständig in Verzug, ist 

Destination Afrika nach Mahnung und Fristsetzung berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten und 

Schadenersatz entsprechend den Ziffern 4 zu verlangen. Die Gebühren im Falle einer 

Stornierung werden sofort fällig. Bestimmte Flugtarife sehen eine sofortige Zahlung bei Buchung 

vor. Besondere Zahlungskonditionen werden dem Kunden bereits im Angebot angezeigt und sind 

bei Buchung bindend.  

 

3. Leistungen 

3.1. Umfang und Art der vertraglich vereinbarten Leistungen ergeben sich aus der 

Leistungsbeschreibung im Katalog und auf der Website zu der betreffenden Reise und sämtlich 

darin enthaltenen Hinweisen und Erläuterungen in Verbindung mit der individuellen 

Buchungsbestätigung. Nebenabreden (Änderungen, Ergänzungen, Sonderwünsche etc.) 

bedürfen einer ausdrücklich schriftlichen Bestätigung von Destination Afrika.  

  

3.2. Änderungen oder Abweichungen einzelner Reiseleistungen von dem vereinbarten Inhalt des 

Reisevertrages, die nach Vertragsschluss notwendig werden und die von Destination Afrika nicht 
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wider Treu und Glauben herbeigeführt wurden, sind nur gestattet, soweit die Änderungen oder Abweichungen 

nicht erheblich sind und den Gesamtzuschnitt der gebuchten Reise nicht beeinträchtigen. Eventuelle 

Gewährleistungsansprüche bleiben unberührt, soweit die geänderten Leistungen mit Mängeln behaftet sind. 

Der Veranstalter ist verpflichtet, den Kunden über Leistungsänderungen oder -abweichungen unverzüglich in 

Kenntnis zu setzen. Gegebenenfalls wird er dem Kunden eine kostenlose Umbuchung oder einen kostenlosen 

Rücktritt anbieten. 

4. Rücktritt durch den Kunden, Umbuchung, Ersatzpersonen 

4.1. Der Kunde kann jederzeit vor Reisebeginn von der Reise zurücktreten. Maßgeblich ist der Zugang der 

Rücktrittserklärung bei Destination Afrika per Telefon, E-Mail oder schriftlich, die innerhalb der Geschäftszeiten 

von Mo. – Fr. 09:00 – 17:00 Uhr erfolgen muss.  

 

4.2. Tritt der Kunde zurück, so verliert Destination Afrika den Anspruch auf den vereinbarten Reisepreis, kann 

aber nach § 651i BGB eine angemessene Entschädigung verlangen, die sich in ihrer Höhe nach dem 

Reisepreis unter Abzug des Wertes der von Destination Afrika ersparten Aufwendungen sowie dessen, was 

Destination Afrika durch anderweitige Verwendung der Reiseleistungen erwerben kann, richtet. 

 

4.3. Destination Afrika kann diesen Anspruch auch unter Berücksichtigung der gewöhnlich ersparten 

Aufwendungen sowie des gewöhnlich möglichen Erwerbs durch etwaige anderweitige Verwendungen der 

Reiseleistungen entsprechend der nachfolgenden Gliederung nach der Nähe des Zeitpunktes des Rücktritts 

zum vertraglich vereinbarten Reisebeginn in einem prozentualen Verhältnis zum Reisepreis pauschalieren. In 

jedem Fall bleibt es den Kunden unbenommen, den Nachweis zu führen, dass dem Reiseveranstalter im 

Zusammenhang mit dem Rücktritt keine oder geringere Kosten entstanden sind. 

 

Für Stornierungen von Flugreisen mit Charter- oder Linienfluggesellschaften gelten folgende Sätze, die jeweils 

vor Reisebeginn und bezogen auf den Gesamtreisepreis lauten:  

bis 60 Tage vor Reiseantritt 20% des Reisepreises 

von 59 bis 30 Tage vor Reiseantritt 35% des Reisepreises 

von 29 bis 22 Tage vor Reiseantritt 60% des Reisepreises 

von 21 bis 15 Tage vor Reiseantritt 80% des Reisepreises 

ab 14 Tage vor Reiseantritt oder Nichtantritt der Reise 90% des Reisepreises. 

Ausgenommen hiervon sind Steuern und Gebühren, die bei „Nichtantritt“ der Reise nicht fällig werden. 

 

Bei Flugbuchungen fallen folgende Gebühren bei Reiserücktritt an: zwischen 200 EUR und 350 EUR nach 

Ausstellung der Flugtickets und bis zu 100 % bei besonderen Flugtarifen (published / Sondertarife), nicht 

gezahlte Steuern werden zurückerstattet 

Wenn mehrere Parteien gemeinsam eine Reise buchen, können bei einer Stornierung von einem Teil der 

Reisenden für geteilte Leistungen (z.B. Mietwagen oder Fahrzeuge mit Fahrer bei privat geführten Reisen) 

ebenfalls erhöhte Stornokosten anfallen. 

Nimmt der Reisende einzelne Leistungen infolge vorzeitiger Rückreise oder aus sonstigen Gründen nicht in 

Anspruch, hat er keinen Anspruch auf anteilige Erstattung des Reisepreises. Destination Afrika wird sich um 

Erstattung der ersparten Aufwendungen durch die Leistungsträger bemühen. Diese Verpflichtung entfällt, 

wenn es sich um völlig unerhebliche Leistungen handelt oder wenn einer Erstattung nicht möglich gemacht 

werden kann. 

 

4.4. Werden auf Wunsch des Kunden nach der Buchung der Reise für einen Termin, der innerhalb des 

zeitlichen Geltungsbereiches der Reiseausschreibung liegt, unter dem Vorbehalt der Verfügbarkeit stehende 

Änderungen hinsichtlich des Reisetermins, des Reiseziels, des Ortes des Reiseantritts, der Unterkunft oder 

der Beförderungsart oder -klasse vorgenommen (Umbuchung), ist der Reiseveranstalter berechtigt, ein 

Umbuchungsentgelt von 50,- EUR pro Reisenden zu erheben: 

4.5. Umbuchungen, d.h. Änderungen hinsichtlich des Reisetermins, des Reiseziels, der Unterkunft oder der 

Beförderungsart sind grundsätzlich nur nach Rücktritt vom Reisevertrag (Storno) gemäß unserer vorgenannten 
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Rücktrittsbedingungen und bei gleichzeitiger Neuanmeldung möglich. Ein rechtlicher Anspruch des Kunden 

auf Umbuchungen besteht nicht.  

4.6. Bis zum Reisebeginn (unter Berücksichtigung des für die Organisation erforderlichen Zeitraums) kann der 

Reisende verlangen, dass statt seiner Person ein Dritter in die Rechte und Pflichten aus dem Reisevertrag 

eintritt. Destination Afrika kann dem Eintritt dieser Ersatzperson widersprechen, wenn dieser den besonderen 

Reiseerfordernissen nicht genügt oder seiner Teilnahme gesetzliche Vorschriften oder behördlichen 

Anordnungen entgegenstehen. Tritt eine dritte Person in den Vertrag ein, so haften diese und der Reisende 

(Anmelder) gegenüber dem Veranstalter als Gesamtschuldner für den Reisepreis und die durch den Eintritt 

des Dritten entstehenden Mehrkosten. 

  

5. Rücktritt und Kündigung durch Reiseveranstalter 

Destination Afrika kann in folgenden Fällen vor Antritt der Reise vom Reisevertrag zurücktreten oder nach 

Antritt der Reise den Reisevertrag kündigen: 

 

5.1. Ohne Einhaltung einer Frist: Wenn der Reisende die Durchführung der Reise ungeachtet einer 

Abmahnung nachhaltig stört oder wenn er sich in solchem Maße vertragswidrig verhält, dass die sofortige 

Aufhebung des Vertrages gerechtfertigt ist. Kündigt der Reiseveranstalter deshalb den Vertrag, so behält er 

den Anspruch auf den Reisepreis; er muss sich jedoch den Wert der ersparten Aufwendungen sowie 

diejenigen Vorteile anrechnen lassen, die er aus einer anderweitigen Verwendung der nicht in Anspruch 

genommenen Leistung erlangt. 

 

5.2. Bis 5 Wochen vor Reiseantritt: Bei Nichterreichen einer ausgeschriebenen oder behördlichen festgelegten 

Mindestteilnehmerzahl, wenn in der Reiseausschreibung für die entsprechende Reise auf eine  

Mindestteilnehmerzahl hingewiesen wird. In jedem Fall ist Destination Afrika verpflichtet, den Kunden 

unverzüglich nach Eintritt der Voraussetzung für die Nichtdurchführung der Reise hiervon in Kenntnis zu 

setzen und ihm die Rücktrittserklärung unverzüglich zuzuleiten. Bereits geleistete Zahlungen auf den 

Reisepreis erhält der Kunde zurück. 

 

6. Hinweis zur Kündigung wegen höherer Gewalt 

Zur Kündigung des Reisevertrages wird auf die gesetzliche Regelung im BGB verwiesen, die wie folgt lautet: 

„§ 651j: (1) Wird die Reise infolge bei Vertragsabschluss nicht voraussehbarer höherer Gewalt erheblich 

erschwert, gefährdet oder beeinträchtigt, so können sowohl der Reiseveranstalter als auch der Reisende den 

Vertrag allein nach Maßgabe dieser Vorschrift kündigen. (2) Wird der Vertrag nach Absatz 1 gekündigt, so 

finden die Vorschriften des § 651e Abs. 3 Sätze 1 und 2, Abs. 4 Satz 1 Anwendung. Die Mehrkosten für die 

Rückbeförderung sind von den Parteien je zur Hälfte zu tragen. Im Übrigen fallen die Mehrkosten dem 

Reisenden zur Last.“ 

 

7. Obliegenheiten des Kunden 

7.1 Mängelanzeige 

Wird die Reise nicht vertragsgemäß erbracht, so kann der Kunde Abhilfe verlangen. Der Kunde ist aber 

verpflichtet, dem Reiseveranstalter einen aufgetretenen Reisemangel unverzüglich anzuzeigen. Unterlässt er 

dies schuldhaft, tritt eine Minderung des Reisepreises nicht ein.  

Die Ansprechpartner für eine Mängelanzeige sind in dieser Reihenfolge: die Reiseleitung, dann die örtliche 

Agentur, dann Destination Afrika oder das Reisebüro, bei dem der Kunde gebucht hat. Die Erreichbarkeit 

dieser Stellen wird dem Reisenden vor der Reise in der Reisebestätigung und den Reiseunterlagen mitgeteilt. 

Die Reiseleitung, bzw. die Agentur ist beauftragt, für Abhilfe zu sorgen, sofern dies möglich ist. Sie sind jedoch 

nicht befugt, Ansprüche des Reisenden anzuerkennen. Unterlässt es der Reisende schuldhaft, einen Mangel 

anzuzeigen, so tritt ein Anspruch auf Minderung bzw.Schadensersatz nicht ein. 

 

7.2 Fristsetzung vor Kündigung 

Will ein Kunde den Reisevertrag wegen eines Reisemangels der in § 615 c BGB bezeichneten Art nach § 615 

e BGB oder aus wichtigem, dem Reiseveranstalter erkennbaren Grund wegen Unzumutbarkeit kündigen, hat 
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er dem Reiseveranstalter zuvor eine angemessene Frist zur Abhilfeleistung zu setzen. Dies gilt nur dann nicht, 

wenn Abhilfe unmöglich ist oder vom Reiseveranstalter verweigert wird oder wenn die sofortige Kündigung des 

Vertrages durch ein besonderes, dem Reiseveranstalter erkennbares Interesse des Kunden gerechtfertigt 

wird. 

7.3. Gepäckverlust und Gepäckverspätung 

Schäden oder Zustellungsverzögerungen bei Flugreisen empfiehlt der Veranstalter dringend unverzüglich an 

Ort und Stelle mittels Schadensanzeige (P.I.R.) der zuständigen Fluggesellschaft anzuzeigen. 

Fluggesellschaften lehnen in der Regel Erstattungen ab, wenn die Schadensanzeige nicht ausgefüllt worden 

ist. Die Schadensanzeige ist bei Gepäckverlust binnen 7 Tagen, bei Verspätung innerhalb 21 Tagen nach 

Aushändigung, zu erstatten. Im Übrigen ist der Verlust, die Beschädigung oder die Fehlleitung von 

Reisegepäck der Reiseleitung oder der örtlichen Vertretung des Veranstalters anzuzeigen. Wir empfehlen den 

Abschluss einer Reisegepäckversicherung. 

 

7.4. Schadensminderungspflicht 

Der Kunde hat den Eintritt eines Schadens möglichst zu verhindern und eingetretene Schäden gering zu 

halten. Insbesondere hat er den Reiseveranstalter auf die Gefahr eines Schadens aufmerksam zu machen. 
 

8. Reiseversicherungen 

Der Veranstalter empfiehlt den Abschluss eines umfassenden Reiseversicherungspakets, insbesondere einer 

(auch separat buchbaren) Reiserücktrittskostenversicherung sowie einer Auslandskrankenversicherung. 

 

9. Haftung des Reiseveranstalters 

9.1. Der Reiseveranstalter haftet im Rahmen der Sorgfaltspflicht eines ordentlichen Kaufmanns für: 

(1) die gewissenhafte Reisevorbereitung 

(2) die sorgfältige Auswahl und die Überwachung der Leistungsträger 

(3) die Richtigkeit der Beschreibung aller in den Ausschreibungen angegebenen Reiseleistungen, sofern der 

Reiseveranstalter nicht gemäß Ziffer 3 vor Vertragsschluss eine Änderung der Reiseleistungen erklärt hat. 

(4) die ordnungsgemäße Erbringung der vereinbarten Reiseleistungen. 

 

9.2. Destination Afrika haftet entsprechend Ziffer 7.1 für ein Verschulden der mit der Leistungserbringung 

betrauten Personen. 

 

10. Beschränkung der Haftung 

10.1. Die vertragliche Haftung von Destination Afrika für Schäden, die nicht Körperschäden sind, ist auf den 

dreifachen Reisepreis beschränkt, soweit ein Schaden des Reisenden weder vorsätzlich noch grob fahrlässig 

herbeigeführt wird, oder soweit der Reiseveranstalter für einen dem Reisenden entstehenden Schaden allein 

wegen eines Verschuldens eines Leistungsträgers verantwortlich ist. 

 

10.2. Für Schadensersatzansprüche des Kunden gegen den Reiseveranstalter aus unerlaubter Handlung, die 

nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruhen, ist die Haftung des Reiseveranstalters bei Sachschäden 

je Kunde und Reise auf die Höhe des dreifachen Reisepreises beschränkt. Dem Kunden wird in diesem 

Zusammenhang im eigenen Interesse der Abschluss einer Reiseunfall- und Reisegepäckversicherung 

empfohlen. Ziffer 13.4 bleibt unberührt, auch soweit die Haftung dort über die vorstehende Beschränkung 

hinausgeht. 

 

10.3 Der Reiseveranstalter haftet nicht für Leistungsstörungen, Personen- und Sachschäden im 

Zusammenhang mit Leistungen, die als Fremdleistungen lediglich vermittelt werden (z. B. Ausflüge, 

Sportveranstaltungen, Theaterbesuche, Ausstellungen, Beförderungsleistungen von und zum 

ausgeschriebenen Ausgangs- und Zielort), wenn diese Leistungen in der Reiseausschreibung und der 

Buchungsbestätigung ausdrücklich und unter Angabe des vermittelten Vertragspartners als Fremdleistungen 

so eindeutig gekennzeichnet werden, dass sie für den Kunden erkennbar nicht Bestandteil der 

Reiseleistungen des Reiseveranstalters sind. 

 

10.4. Destination Afrika haftet jedoch für Leistungen, welche die Beförderung des Kunden vom 
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ausgeschriebenen Ausgangsort der Reise zum ausgeschriebenen Zielort, Zwischenbeförderungen während 

der Reise und die Unterbringung während der Reise beinhalten, wenn und insoweit für einen Schaden des 

Kunden die Verletzung von Hinweis-, Aufklärungs- oder Organisationspflichten von Destination Afrika 

ursächlich geworden ist. 

11. Ausschluss von Ansprüchen und Verjährung 

11.1. Ansprüche wegen nicht vertragsgemäßer Erbringung der Reise hat der Reisende innerhalb von zwei 

Jahren nach dem vertraglich vorgesehenen Ende der Reise gegenüber Destination Afrika geltend zu machen. 

Nach Ablauf der Frist kann der Reisende Ansprüche geltend machen, wenn er ohne Verschulden an der 

Einhaltung der Frist verhindert worden ist. Abweichend davon sind Gepäckverluste innerhalb von 7 Tagen und 

Gepäckverspätungen innerhalb von 21 Tagen nach Aushändigung zu melden, wobei empfohlen wird, eine 

Anzeige unverzüglich an Ort und Stelle die Schadensanzeige bei der zuständigen Fluggesellschaft / dem 

Beförderungsunternehmen zu erheben. Gleichermaßen ist der Verlust, die Beschädigung oder die Fehlleitung 

von Reisegepäck der örtlichen Reiseleitung oder dem Reiseveranstalter gegenüber anzuzeigen. 

 

11.2. Vertragliche Ansprüche des Reisenden verjähren in 12 Monaten. Die Verjährung beginnt mit dem Tag, 

an dem die Reise dem Vertrag nach enden sollte. Hat der Reisende solche Ansprüche geltend gemacht, so ist 

die Verjährung bis zu dem Tag gehemmt, an dem der Reiseveranstalter oder dessen Haftpflichtversicherer die 

Ansprüche schriftlich zurückweist. Ansprüche aus unerlaubter Handlung unterliegen der gesetzlichen 

Verjährungsfrist. 

12. Pass-, Visa und Gesundheitsvorschriften 

12.1. Destination Afrika steht dafür ein, Staatsangehörige des Staates, in dem die Reise angeboten wird, über 

Bestimmungen von Pass-, Visa- und Gesundheitsvorschriften sowie deren eventuelle Änderungen vor 

Reiseantritt zu unterrichten. Für Angehörige anderer Staaten gibt das zuständige Konsulat Auskunft. 

 

12.2. Der Kunde ist verantwortlich für das Beschaffen und Mitführen der notwendigen Reisedokumente, 

eventuell erforderliche Impfungen sowie das Einhalten von Zoll- und Devisenvorschriften. Nachteile, die aus 

dem Nichtbefolgen dieser Vorschriften erwachsen, z. B. die Zahlung von Rücktrittskosten, gehen zu seinen 

Lasten. Dies gilt nicht, wenn der Reiseveranstalter schuldhaft nicht, unzureichend oder falsch informiert hat. 

 

12.3. Der Reisende sollte sich über Infektions- und Impfschutz - sowie andere Prophylaxemaßnahmen 

rechtzeitig informieren; ggf. sollte ärztlicher Rat eingeholt werden. Auf allgemeine Informationen, insbesondere 

bei den Gesundheitsämtern, reisemedizinisch erfahrenen Ärzten, Tropenmedizinern, reisemedizinischen 

Informationsdiensten oder der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, wird verwiesen. 

 

13. Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen 

Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen des Reisevertrages hat nicht die Unwirksamkeit des gesamten 

Vertrages zur Folge. 

 

14. Anwendbares Recht und Gerichtsstand 

14.1 Vertrags- und Rechtsverhältnisse zwischen dem Reiseveranstalter und dem Reisenden richten sich nach 

deutschem Recht. Der Reisende kann den Reiseveranstalter nur an dessen Sitz verklagen. Für Klagen des 

Reiseveranstalters gegen den Reisenden ist der Wohnsitz des Reisenden maßgebend, es sei denn, die Klage 

richtet sich gegen Vollkaufleute oder Personen, die nach Abschluss des Vertrages Ihren Wohnsitz oder 

gewöhnlichen Aufenthaltsort ins Ausland verlegt haben, oder deren Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im 

Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist. In diesen Fällen ist der Sitz des Reiseveranstalters 

maßgebend. 

14.2. Auf das Vertragsverhältnis zwischen dem Kunden und dem Reiseveranstalter findet ausschließlich 

deutsches Recht Anwendung. Dies gilt auch für das gesamte Rechtsverhältnis. 

Soweit bei Klagen des Kunden gegen den Reiseveranstalter im Ausland für die Haftung des 

Reiseveranstalters dem Grunde nach nicht deutsches Recht angewendet wird, findet bezüglich der 

Rechtsfolgen, insbesondere hinsichtlich Art, Umfang und Höhe von Ansprüchen des Kunden ausschließlich 

deutsches Recht Anwendung. 
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15. Informationspflichten über die Identität des ausführenden Luftfahrtunternehmens 
Nach der EU-VO 2111/2005 ist der Reiseveranstalter verpflichtet, den Kunden bei der Buchung über die 

Identität der ausführenden Fluggesellschaft der im Zusammenhang mit der gebuchten Reise zu erbringenden 

Flugbeförderungsleistungen zu informieren. Steht die ausführende Fluggesellschaft noch nicht fest, ist 

zunächst die wahrscheinliche Fluggesellschaft zu benennen und der Kunde entsprechend zu informieren, 

sobald die ausführende Fluggesellschaft feststeht. Bei einem Wechsel der ausführenden Fluggesellschaft hat 

der Reiseveranstalter den Kunden unverzüglich hierüber zu informieren.  

Die Informationen über die ausführende Fluggesellschaft im Sinne der EU-VO 2111/2005 begründen keinen 

vertraglichen Anspruch auf die Durchführung der Luftbeförderung mit der genannten Fluggesellschaft und 

stellen keine Zusicherung dar, es sei denn, eine entsprechende Zusicherung ergibt sich aus dem Reisevertrag. 

Soweit es in zulässiger Weise vertraglich vereinbart ist, bleibt dem Veranstalter ein Wechsel der 

Fluggesellschaft ausdrücklich vorbehalten. Die von der EU-Kommission auf der Basis der EU-VO 2111/2005 

veröffentlichte „gemeinschaftliche Liste“ unsicherer Fluggesellschaften ist auf der Internet-Seite des 

Veranstalters oder unter https://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban_de (den dortigen Links zur 

jeweils aktuellen Liste folgen) abrufbar und wird Ihnen vor der Buchung auf Wunsch auch übersandt. 

 

 

 

Stand: Juli 2018 


